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Geleitwort 

Die Konzernrechnungslegung befindet sich in Deutschland und in der Europä-
ischen Union in einer neuen Phase, die vereinfacht als Internationalisierung 
gekennzeichnet werden kann. Meilensteine der rechtlichen Entwicklung in 
diesem Zusammenhang stellen die Einführung von § 292a HGB (durch das 
KapAEG vom 20.4.1998) und die betreffende neue EG-Verordnung vom 
19.7.2002 dar. Gemäß der genannten HGB-Vorschrift können Mutterunter-
nehmen kapitalmarktorientierter Konzerne statt eines Konzernabschlusses 
nach den Regelungen der §§ 290 ff. HGB einen konsolidierten Abschluss 
nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen aufstellen. Dazu zählen 
die US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles (US-
GAAP) und die International Accounting Standards (IAS), demnächst Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS). Nach der zitierten EG-
Verordnung wird für kapitalmarktorientierte Konzerne ab dem Jahre 2005 
bzw. 2007 ein Abschluss nach IAS/IFRS verbindlich vorgeschrieben. 

Für den damit verbundenen Übergang von einer HGB- zu einer internatio-
nalen Bilanzierung will der Verfasser mit seinem Buch, das als Dissertation 
im Sommersemester 2003 dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Siegen vorgelegen hat, eine Hilfestellung bezüglich einer wichti-
gen Bilanzposition, nämlich der Rückstellungen, geben. Anlass seiner Unter-
suchung stellt die Einführung von § 292a HGB dar. Vor diesem Hintergrund 
nimmt er einen systematischen Vergleich der betreffenden Regelungen in den 
drei genannten Rechtsbereichen dergestalt vor, dass er analysiert, wie die „un-
ter § 249 HGB zu subsumierenden Sachverhalte" nach den US-GAAP und 
den IAS zu behandeln sind. Ferner prüft er, ob ein solcher Übergang der 
Rechnungslegung dem Einklangs- und Gleichwertigkeitserfordernis in § 292a 
HGB genügt. 

Es handelt sich um eine interdisziplinäre Untersuchung, die sowohl eine 
rechtswissenschaftliche als auch eine betriebswirtschaftliche Analyse mitein-
ander verbindet. Dabei stehen jedoch nicht rechtssystematische bzw. rechts-
dogmatische Fragen im Vordergrund, sondern der Anwendungsbezug der 
betreffenden Regelungsbereiche für die Mutterunternehmen, die § 292a HGB 
in Anspruch nehmen können. Die Frage nach Umfang und Struktur der wirt-
schaftlichen Sachverhalte, die zu einer Rückstellungsmöglichkeit bzw. einer 
Rückstellungspflicht im Einzel- bzw. im Konzernabschluss führen, bilden da-
her auch den Gegenstand einer ökonomischen, d.h. betriebswirtschaftlichen 
Analyse des Rechts. 
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Der gewählte methodische Ansatz des Verfassers umfasst ein „systemneu-
trales Modell", „das das Auffinden der korrespondierenden Regeln in den zu 
vergleichenden Regelwerken gestattet" und „anhand vorstrukturierter Grup-
pen von Sachverhalten die korrespondierenden Vorschriften ... für den hier 
betrachteten Teilbereich (Rückstellungen nach dem HGB)" aufzeigt. Für die 
Ableitung bzw. Abgrenzung der untersuchten Zielsetzung der Rechnungsle-
gung geht der Autor von der Annahme des Auftragshandelns aus. Da die in-
ternationalen Rechnungslegungsgrundsätze ausschließlich die Aufgabe der In-
formationsvermittlung zugrunde legen, klammert der vorgenommene Ver-
gleich die Ausschüttungsbemessung aus und beschränkt sich auf die Informa-
tionsfunktion. 

Für den angestrebten Rechtsvergleich verwendet der Verfasser als metho-
disches Grundprinzip das „Prinzip der Funktionalität". Danach werden solche 
Regeln miteinander verglichen, „die die gleiche Funktion erfüllen". Auf dieser 
Basis muss gefragt werden, welche Sachverhalte als Rückstellungen nach dem 
HGB zu passivieren sind und wie diese Sachverhalte in den anderen Regel-
werken behandelt werden. 

Zur Durchführung des Vergleichs wird die systemneutrale Aufgabe der Er-
fassung des speziellen bilanziellen Sachverhalts in vier Aspekte unterteilt: 
Begründung der Verpflichtung, Bekanntheit des Empfängers, Ermittlung der 
Höhe und Zeitpunkt der Leistungserbringung. Als wesentliches Merkmal für 
die Rückstellungsbilanzierung kommt hinzu, dass bezüglich einer oder mehre-
rer dieser Aspekte Unsicherheit bestehen kann. Die Aufgabe fasst der Autor 
wie folgt zusammen: „Zu bilanzieren sind nicht sichere Drittverpflichtungen, 
deren Begründung in der zu bilanzierenden oder einer davor liegenden Be-
richtsperiode liegt und deren Erfüllung voraussichtlich erst nach dem Bilanz-
stichtag erfolgt." Damit klammert er Innenverpflichtungen aus und beschränkt 
sich auf die Analyse von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Außenverpflich-
tungen). 

Bei der „Auswahl der miteinander zu vergleichenden Regeln" stehen den 
Rückstellungen gemäß HGB nach US-GAAP liabilities bzw. contingent liabi-
lities und nach IAS/IFRS liabilities bzw. contingent liabilities und provisions 
gegenüber. Wegen der besonderen Problematik und des Umfangs differenziert 
der Verfasser zwischen der „Bilanzierung von Verbindlichkeitsrückstellun-
gen" und der „Bilanzierung von Verlustrückstellungen". Er klärt für das HGB, 
die US-GAAP und die IAS/IFRS im Detail, welche Verpflichtungen im Sinne 
von § 249 Abs. 1 HGB unter welchen Bedingungen in welcher Passivposition 
erfasst werden können bzw. erfasst werden müssen. Deswegen unterscheidet 
er hierbei zu Recht in „Bilanzierung dem Grunde nach", „Bilanzierung der 
Höhe nach" und „Bilanzausweis". Im Einzelnen unterteilt er die Verpflich-
tungen wegen ihrer Unterschiede in bürgerlich-rechtlich, öffentlich-rechtlich 



Geleitwort VII 

und faktisch begründete. Mit Hilfe der festgestellten vier genannten Aspekte 
und dem Kriterium der Sicherheit bzw. Unsicherheit bildet er sechzehn diffe-
renzierte Fälle, für die die bilanzielle Behandlung gemäß HGB, US-GAAP 
und IAS/IFRS wiedergegeben werden. 

Mit diesen Gegenüberstellungen „lassen sich systematische Lücken beim 
Übergang von einem Regelsatz auf einen anderen feststellen". Ferner werden 
mit Hilfe der Übereinstimmungen bzw. der Lücken die Gleichwertigkeit bzw. 
die fehlende Gleichwertigkeit der Rückstellungsbilanzierung nach den drei 
Regelwerken abgeleitet. 

Der Verfasser hat mit seiner Schrift eine zugleich grundlegende wie aktuel-
le Frage der neuen Internationalisierung der Rechnungslegung aufgegriffen. 
Die Analyse des Rechtsvergleichs liefert wichtige Erkenntnisse bezüglich der 
bedeutsamen Bilanzposition Rückstellungen für den Übergang von einer han-
delsrechtlichen zu einer internationalen Rechnungslegung. Deshalb wünsche 
ich dem Buch eine weite Verbreitung in Praxis und Wissenschaft. 

Siegen, im September 2003 Univ.-Prof. Dr. Norbert Krawitz 
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Einführung 

1 Die Zielsetzung der Arbeit 

Die Arbeit hat das Ziel, die Vorschriften für die Rückstellungen nach § 249 
HGB und die ihnen entsprechenden Vorschriften der US-GAAP und der IAS 
miteinander zu verknüpfen. Dies soll den praktischen Übergang von der Bi-
lanzierung der unter § 249 HGB zu subsumierenden Sachverhalte zu ihrer 
Behandlung durch die US-GAAP und die IAS ermöglichen. Dazu wird die 
Perspektive einer Person oder Institution eingenommen, die nach dem HGB 
bilanziert und nun wissen möchte, welche Vorgehensweise für diesen Teilbe-
reich der Rechnungslegung nach den US-GAAP und den IAS vorgeschrieben 
ist. 

Zu einer solchen Überlegung gibt zunächst § 292a HGB1 Anlaß. Nach des-
sen Abs. 1 Satz 1 braucht ein „... Mutterunternehmen ... einen [handelsgesetz-
lichen] Konzernabschluß und einen Konzernlagebericht ... nicht aufzustellen, 
wenn es einen den Anforderungen des Absatzes 2 der genannten Vorschrift 
entsprechenden Konzernabschluß und Konzernlagebericht aufstellt und ihn in 
deutscher Sprache ... offenlegt." Nach § 292a Abs. 2 HGB haben „der Kon-
zernabschluß und der Konzernlagebericht ... befreiende Wirkung", wenn sie 
gemäß Nr. 2 ,,a) nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-
zen aufgestellt worden sind, b) im Einklang mit der Richtlinie 83/349/EWG 
stehen ...", und nach Nr. 3 „die Aussagekraft der danach aufgestellten Unter-
lagen der Aussagekraft eines ... [handelsgesetzlichen] Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts gleichwertig ist..." 

Der geplante Vergleich ermöglicht die Prüfung, ob der Übergang auf die 
US-GAAP oder die IAS im hier betrachteten Teilbereich den Anforderungen 
nach § 292a Abs. 2 HGB genügt. Dies sind insbesondere der zuvor erwähnte 
Einklang mit der Richtlinie 83/349/EWG und die Gleichwertigkeit in der 
Aussagekraft des Abschlusses. 

' Diese Vorschrift wurde durch das Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz (KapAEG) 
vom 20.04.1998 in das HGB eingefügt und durch das KapCoRiLiG vom 20.03.2000 in 
seinem Anwendungsbereich erweitert. 



2 Einfiihrung 

Der Blick auf die IAS ist nicht nur durch § 292a HGB, sondern auch durch 
die in allen Mitgliedstaaten verbindliche Verordnung Nr. 1606/2002/EG vom 
19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungs-
standards veranlaßt.2 In der Präambel heißt es, daß die Kommission am 13. 
Juni 2000 in ihrer Mitteilung „Rechnungslegungsstrategie der EU: künftiges 
Vorgehen" vorgeschlagen habe, daß alle kapitalmarktorientierten Gesellschaf-
ten in der Gemeinschaft spätestens ab 2005 ihre konsolidierten Abschlüsse 
nach den IAS aufstellen sollten. Diese würden vom „International Accounting 
Standards Committee" (IASC) entwickelt, um „ein einheitliches Regelwerk 
weltweiter Rechnungslegungsstandards aufzubauen". Im Zuge erster Ent-
scheidungen seien am 1. April 2001 das IASC in „International Accounting 
Standards Board" (IASB) und die IAS mit Blick auf künftige internationale 
Regeln in „International Financial Reporting Standards" (IFRS) umbenannt 
worden. 

In Art. 1 der Verordnung Nr. 1606/2002 wird dann das Ziel der gesetzge-
berischen Maßnahme dahin festgelegt, „die von den Gesellschaften im Sinne 
des Artikels 4 vorgelegten Finanzinformationen zu harmonisieren, um einen 
hohen Grad an Transparenz und Vergleichbarkeit der Abschlüsse und damit 
eine effiziente Funktionsweise des Kapitalmarkts in der Gemeinschaft und im 
Binnenmarkt sicherzustellen". 

In Art. 4 wird für konsolidierte Abschlüsse von kapitalmarktorientierten 
Gesellschaften bestimmt: „für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 
2005 beginnen, stellen Gesellschaften, die dem Recht eines Mitgliedstaates 
unterliegen, ihre konsolidierten Abschlüsse nach den internationalen Rech-
nungslegungsstandards auf ..., ... wenn ihre Wertpapiere in einem beliebigen 
Mitgliedsland zum Handel in einem geregelten Markt ... zugelassen sind". Im 
Sinne der in Art. 2 getroffenen „Begriffsbestimmungen" sind diese Standards 
grundsätzlich die IAS, die IFRS und die damit verbundenen Auslegungen 
(SIC/IFRIC-Interpretationen), sowie ihre späteren Änderungen, die vom IASB 
herausgegeben oder angenommen werden. 

Ausnahmsweise sind nach Art. 9 international anerkannte Standards erst 
für Geschäftsjahre ab 1. Januar 2007 anzuwenden, wenn ein Mitgliedstaat dies 
für Gesellschaften vorschreibt, deren Schuldtitel lediglich in einem geregelten 
Markt eines Mitgliedstaats oder deren Wertpapiere zum öffentlichen Handel 
in einem Mitgliedstaat seit einem vor der Veröffentlichung der Verordnung 
Nr. 1606/2002 liegenden Geschäftsjahr zugelassen sind. 

2 Amtsblat t Nr. L 243 vom 11.09.2002, S. 1-4. 



Der Gang der Untersuchung 

2 Der Gang der Untersuchung 

3 

Die Untersuchung umfaßt fünf Kapitel. In Kapitel I wird die Rechnungs-
legung, deren Bestandteile die hier miteinander verglichenen Regeln sind, 
zunächst in einen breiteren Zusammenhang gestellt. Dabei werden die mögli-
chen Zwecke solcher Vorschriften beleuchtet, als deren gemeinsames Ziel 
sich die Vermittlung von Informationen feststellen läßt. 

Ein gesetzlich begründeter Anlaß für einen Vergleich von Regeln aus dem 
HGB mit den korrespondierenden Bestimmungen aus den US-GAAP und den 
IAS folgt aus § 292a HGB, der bei Wahrung der gesetzlichen Anforderungen 
(Einklang mit dem EU-Recht und Gleichwertigkeit in der Aussagekraft mit 
einem Konzernabschluß nach dem HGB) die Verwendung dieser Regelwerke 
für einen befreienden Konzernabschluß ermöglicht. Zwar tritt § 292a HGB 
gemäß Art. 5 KapAEG mit Wirkung vom 31.12.2004 außer Kraft und ist 
letztmals auf das Geschäftsjahr anzuwenden, das spätestens am 31.12.2004 
endet. Das ändert aber nichts an dem durch diese Bestimmung ausgelösten 
Erfordernis eines Strukturvergleichs der insoweit bedeutsamen internationalen 
Rechnungslegungsstandards, wie sich der den Gesetzentwurf des KapAEG 
betreffenden Bundestags-Drucksache 13/7141 vom 6.3.1997 entnehmen läßt. 

Dort werden in Abschnitt C der Präambel als Alternativen zum Erlaß des 
KapAEG zwei denkbare Vorgehens weisen erörtert: 1. Abzuwarten, bis auf-
grund einer Vereinbarung zwischen IOSCO und IASC/IASB von den Börsen 
weltweit anerkannte abgestimmte internationale Rechnungslegungsstandards 
für Konzernabschlüsse vorliegen; 2. die deutschen Konzernabschlüsse unter 
Übernahme internationaler Regelungen zu überarbeiten. Beide Alternativen 
zum KapAEG werden mit Rücksicht auf den Zeitfaktor verworfen: Es bestehe 
ein aktueller Regelungsbedarf dafür, nach allgemein anerkannten Regeln für 
Kapitalmarktzwecke aufgestellte Konzernabschlüsse mit befreiender Wirkung 
zu tolerieren3, wenn den zuvor genannten Anforderungen des (damals erst 
geplanten) § 292a HGB genügt werde. 

Danach hat das durch § 292a HGB eröffnete Gleichstellungsverfahren in 
der Tat nur den Charakter einer Zwischenstation auf dem Weg zu einem 
weltweit anerkannten Rechnungslegungsstandard, was eine zeitliche Begren-
zung dieser Bestimmung nahelegt, um die integrativen Bemühungen um einen 
weltweit einheitlichen Standard zu fordern. Gerade dazu ist aber ein Struktur-
vergleich der bisher vorliegenden anerkannten internationalen Rechnungsle-
gungsstandards unerläßlich, um die derzeit herrschende Situation beschreiben 
und Hinweise für den Weg geben zu können, der mit dem Ziel einer Verein-
heitlichung beschritten werden sollte oder beschritten werden muß. 

5 Vgl. BT-Drucksache 13/7141 vom 06.03.1997, Ani. 1, Begr. A II 4. 



4 Einführung 

Ein Stück dieses Weges ist durch die EG-Verordnung Nr. 1606/2002 vor-
gezeichnet worden. Dort heißt es in Art. 6 (1), daß die Kommission durch 
einen Regelungsausschuß für Rechnungslegung unterstützt wird. Damit ist die 
Fortentwicklung der internationalen Standards gewährleistet. 

Dieser Gesichtspunkt wurde bereits in der Begründung zum KapAEG be-
sonders angesprochen.4 Dort heißt es, daß die Kommission der EU die Bemü-
hungen des IASC um einen weltweit verwendbaren Konzernabschluß unter-
stützen wolle. Wenn sich herausstellen sollte, daß die europäischen Bilanz-
richtlinien und die IAS in bestimmten Punkten nicht miteinander vereinbar 
seien, so werde die Kommission, falls erforderlich, ein Verfahren zur Ände-
rung der Richtlinien einleiten. Auf nationaler Ebene müsse entschieden wer-
den, ob Vorschriften des nationalen Rechts geändert werden müßten, um die 
Anwendung der IAS zu ermöglichen. Dazu wird in der Bundestagsdrucksache 
weiter ausgeführt, daß die Feststellung der Vereinbarkeit der Bilanzrichtlinien 
mit den IAS die Annahme erlaube, daß diese auch mit den US-GAAP grund-
sätzlich vereinbar sein dürften, weil diese dem deutschen Vorsichtsprinzip 
sehr viel näherstünden als die den Grundsätzen dynamischer Bilanzierung 
stärker folgende britische Rechnungslegungspraxis. Da auch eine Bilanzie-
rung nach den US-GAAP mit den Richtlinien der EU vereinbar sei, und erste-
re sehr viel konservativer (als die IAS) seien, würden auch insoweit keine 
Probleme mit den Bilanzrichtlinien anzunehmen sein.5 

Warnend heißt es dann noch im Hinblick auf die geplante, zeitlich be-
grenzte Gleichwertigkeitsprüfung, daß eine Anpassung des nationalen (im 
Sinne des deutschen) Rechts an die IAS für die Konzernrechnungslegung 
(trotz ihrer fehlenden Maßgeblichkeit für die steuerliche Gewinnermittlung) 
ausscheide, „weil die Mehrzahl der Konzernabschlüsse aufstellenden Mutter-
unternehmen nicht bereit sein werden" das bewährte deutsche Vorsichtsprin-
zip im Konzernabschluß aufzugeben.6 

Die vorstehenden Erwägungen zur Konsolidierung und Fortentwicklung 
der internationalen Rechnungslegungsstandards lassen sich nur durch einen 
die Regelwerke übergreifenden Strukturvergleich zu tragfähigen Schlußfolge-
rungen verfestigen. Für den in dieser Arbeit angesprochenen Teilbereich der 
Rechnungslegung wird dazu im Verlauf von Kapitel I ein systemneutrales 
Vergleichsmodell entwickelt, welches das Auffinden der entsprechenden Re-
geln aus dem HGB, den US-GAAP und den IAS ermöglicht. Dazu wird die 
Methode der internationalen Rechtsvergleichung herangezogen. 

Das ist eine notwendige Folge der Vorgaben des deutschen Gesetzgebers in 
§ 292a HGB. Danach ist ein befreiender Konzernabschluß nach anderen Vor-

4 Vgl. BT-Drucksache 13/7141 vom 06.03.1997, Anl. 1, Begr. A II 2.2. 
5 Vgl. BT-Drucksache 13/7141 vom 06.03.1997, Anl. 1, Begr. A II 2.2, 2. Abs. 
6 Vgl. BT-Drucksache 13/7141 vom 06.03.1997, Anl. 1, Begr. A II 3.1. 
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schritten als denen des HGB eben nur dann möglich, wenn die andersartig 
erstellten Unterlagen in der Aussagekraft denen nach dem HGB „gleichwer-
tig" sind und zudem im „Einklang" mit den europarechtlichen Richtlinien 
stehen. Damit liegt insoweit ein gesetzlich angeordneter Fall der Rechtsver-
gleichung vor, der über den Rahmen allgemeiner akademischer Überlegungen 
weit hinausgeht. Das in der EG-Verordnung Nr. 1606/2002 angesprochene 
Postulat nach einer Fortentwicklung des internationalen Rechnungswesens 
weist in dieselbe Richtung. 

In Kapitel II werden die Regeln aus den US-GAAP und den IAS benannt, 
die den verschiedenen Rückstellungen nach § 249 HGB zum Vergleich ge-
genüberzustellen sind. Die dabei gewonnenen Schlußfolgerungen bestimmen 
die Inhalte von Kapitel III und Kapitel IV. Dort wird ermittelt, für welche 
Sachverhalte miteinander zu vergleichende Regeln vorliegen. Zum einen sind 
dies die Verbindlichkeitsrückstellungen, wie sie durch § 249 Abs. 1 Satz 1 
erster Halbsatz HGB behandelt werden. Diesen werden in Kapitel III die kor-
respondierenden Regeln aus den US-GAAP und den IAS gegenübergestellt 
und mit ihnen analysierend verglichen. Zum anderen sind dies die Verlust-
rückstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz HGB, die in Kapitel 
IV mit den ihnen grundsätzlich entsprechenden Vorschriften aus den US-
GAAP und den IAS verglichen und analysiert werden. Die mit dem Vergleich 
verbundene Analyse bezieht sich im wesentlichen auf die Frage der Gleich-
wertigkeit in der Aussagekraft der nach den verschiedenen Regelwerken er-
stellten Jahresabschlüsse. 

In den Kapiteln III und IV wird zur Strukturierung des Vergleichs auf das 
in Kapitel I entwickelte systemneutrale Modell zurückgegriffen. Danach ist zu 
fragen, ob zur Subsumtion des betrachteten Sachverhalts unter eine Regel die 
Begründung, der Empfänger, die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit einer 
Verpflichtung jeweils sicher ermittelbar sein muß oder ob dafür eine nicht 
sichere Ermittelbarkeit ausreicht. 

Auf diese Erkenntnisse wird in Kapitel V zurückgegriffen. Dort werden die 
in Kapitel III und Kapitel IV behandelten Vorschriften synoptisch miteinander 
verknüpft. Diese Synopse beruht auf dem in Kapitel I entwickelten system-
neutralen Modell. Nach der Art des jeweiligen Sachverhalts (bürgerlich-
rechtlich, öffentlich-rechtlich oder faktisch begründete Verpflichtung bzw. 
drohender Verlust) kann damit schematisch gezeigt werden, welche der Re-
geln nach dem HGB, den US-GAAP und den IAS miteinander vergleichbar 
sind. Das erlaubt weitere Aussagen über die Gleichwertigkeit der Aussage-
kraft der nach den verschiedenen Vorschriften erstellten Unterlagen und ihre 
Vereinbarkeit mit den Vorgaben des EU-Rechts. 





Kapitel I 

Die Grundlagen des Vergleichs 

1 Die Ausgangsfragen der Untersuchung 

Die gemeinsame Basis für den Vergleich von Vorschriften aus verschiedenen 
Regelwerken zur Rechnungslegung ergibt sich aus der Gegenüberstellung der 
mit ihnen jeweils verfolgten Zielsetzung(en). Dabei zeigt sich, daß die Rech-
nungslegung (auch) der Vermittlung von Informationen dienen soll. Diese 
Erkenntnis bildet die gemeinsame theoretische Basis für den Vergleich. Denn 
es läßt sich nur das sinnvoll miteinander vergleichen, was demselben Zweck 
dient. 

Legitimiert wird der Vergleich durch § 292a HGB, die sog. Öffhungsklau-
sel. Nach dieser Vorschrift sind bestimmte Unternehmen von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes nach dem 
HGB befreit, wenn sie einen dem Kriterienkatalog in § 292a Abs. 1 HGB ent-
sprechenden Konzernabschluß und Konzernlagebericht aufstellen. Durch die-
sen Katalog wird zum einen die Verwendung der US-GAAP und der IAS für 
einen befreienden Konzernabschluß und Konzernlagebericht ermöglicht. Zum 
anderen sind darin aber auch noch die Anforderungen an einen nicht nach dem 
HGB aufgestellten Konzernabschluß und Konzernlagebericht enthalten, deren 
Erfüllung in der vorliegenden Arbeit geprüft wird.' 

Für den Vergleich wird ein systemneutrales, d.h. ein zugleich auf das 
HGB, die US-GAAP und die IAS anwendbares Modell benötigt, das das Auf-
finden der korrespondierenden Regeln in den zu vergleichenden Regelwerken 
gestattet. Nach den Erkenntnissen der internationalen Rechtsvergleichung 
wird ein Modell entwickelt, das anhand vorstrukturierter Gruppen von Sach-
verhalten die korrespondierenden Vorschriften aus den drei Regelwerken für 
den hier betrachteten Teilbereich (Rückstellungen nach dem HGB) aufzeigt. 
Damit ist dann auch der systematische Vergleich von einzelnen Vorschriften 

7 Vgl. unten „3 Der Kriterienkatalog nach § 292a Abs. 2 HGB" und die Folgepunkte. 
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der Regelwerke und ihre Analyse im Hinblick auf die zuvor erwähnten An-
forderungen in § 292a HGB möglich." 

2 Die Rechnungslegung als Teilbereich des betriebswirtschaftlichen 
Rechnungswesens 

2.1 Die Bestimmung des Untersuchungsgegenstands 
Der Untersuchungsgegenstand sind ausgewählte Regeln zur Rechnungsle-
gung, deren Anwendung durch Gesetze oder durch andere hoheitliche Maß-
nahmen vorgeschrieben wird. Diese bezeichnet Moxter als „Rechnungslegung 
im Rechtssinne".9 

Die Rechnungslegung ist ein Teilbereich des betriebswirtschaftlichen 
Rechnungswesens. Unter diesen Oberbegriff werden alle die Instrumente sub-
sumiert, die Informationen zur Planung, Lenkung, Durchsetzung und Kontrol-
le von wirtschaftlichen Aktivitäten zur Verfugung stellen sollen. Informiert 
wird durch die Abbildung vergangener, gegenwärtiger und erwarteter zukünf-
tiger Zustände und Bewegungen im Unternehmen. Die Zustände und Bewe-
gungen werden durch die Produktion von Zahlenmaterial in einem formali-
sierten und institutionalisierten Prozeß abgebildet. Folglich sind die Instru-
mente des Rechnungswesens im hier verstandenen Sinn die wiederholten und 
strukturgleichen Zusammenstellungen von Zahlen. Die nur fallweise Ermitt-
lung einer Zahl, wie bspw. die Ermittlung eines Unternehmenswertes, wird 
damit nicht als Rechnungswesen verstanden.10 

Im Blickpunkt der Rechnungslegung, die auch als externes Rechnungswe-
sen bezeichnet wird, steht die Problematik des Auftragshandelns, die auch als 
„Principal-Agent-Beziehung (oder: -Theorie)" bezeichnet wird": Die Leitung 
einer Organisation soll als Beauftragte die Auftraggeber zur Unterstützung 
von Planungen und Kontrollen informieren. In der Form der Rechnungsle-
gung sollen die Handlungen der Beauftragten und die Ergebnisse in Zahlen 
abgebildet werden. Zum einen wird so über Ansprüche im Hinblick auf die 

8 Vgl. unten „4 Die Erkenntnisse der Rechtsvergleichung als Grundlage des Ver-
gleichs". 
9 Vgl. MOXTER, Bilanzlehre I, S. 156. 
10 Vgl. dazu BUSSE VON CÖLBE, Rechnungswesen, S. 599 f.; LÜCKE, Rechnungswesen, 
S. 1686 f. und 1692; SCHNEIDER, Band 2, S. 3 f. 
" Zum Auftragshandeln als Ansatzpunkt für Rechnungslegung vgl. grundlegend 
SCHNEIDER, Band 2, S. 3 f.; ders., Investition, S. 648 f. Siehe dazu auch BREID, Aussa-
ge, S. 822 ff.; COENENBERG, Jahresabschluß, S. 1074 f.; DELEKER, Überlegungen, 
S. 2049 f.; ELSCHEN, Principal-Agent, S. 557 ff., m.w.N.; EWERT, Anlegerschutz, S. 45, 
m.w.N.; GROßFELD, Stellung, S. 3; JANSCHEK, Schutz, S. 93 f.; PELLENS, Schutz, S. 71; 
WAGENHOFER, Agency Probleme, S. 239 f. u. 248 f.; WALZ, Regulierung, S. 90 f. 
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Vergangenheit berichtet; zum anderen soll im Hinblick auf die Zukunft Wis-
sen zur Bildung von Erwartungen zur Verfugung gestellt werden.12 Griffig 
formuliert soll die Rechnungslegung ein Kompaß für die Entwicklung des 
Unternehmensgeschehens sein.13 

Welche Zahlen dem Grunde und der Höhe nach ermittelt und abgebildet 
werden, hängt von den verfolgten Zielen ab. Die möglichen Ziele sind ebenso 
umfangreich wie die möglichen Instrumente. Die zu ermittelnden Zahlen sol-
len auf die Belange derer abzielen, die an einer Organisation interessiert sind. 
Der Kreis der möglichen Interessenten ist umfangreich und heterogen besetzt: 
(potentielle) Eigen- und Fremdkapitalgeber, Führungskräfte, Lieferanten, Ab-
nehmer, der Fiskus sowie die Öffentlichkeit allgemein gehören dazu.14 Damit 
gilt zwangsläufig, daß es keine optimale Bilanzkonzeption gibt, die allen an 
ihr interessierten Gruppen gleich gerecht wird.15 

Vor dem Vergleich von einzelnen Regeln zur Rechnungslegung aus dem 
HGB, den US-GAAP und den IAS muß geprüft werden, ob die Regelwerke 
hinsichtlich der jeweils verfolgten Ziele übereinstimmen. Fehlt es daran, ist 
ein sinnvoller Vergleich unmöglich.16 

2.2 Die Ziele der Rechnungslegung nach dem HGB 
Im HGB wird explizit nicht darauf hingewiesen, welche Ziele mit der dort 
verankerten Rechnungslegung verfolgt werden sollen." Die Ziele sind viel-
mehr nur mittelbar daraus ableitbar, daß die Vorschriften zur Rechnungsle-
gung in einen Bezug zu anderen Vorschriften gestellt werden. 

Ein Ziel ist insoweit die Ermittlung eines Gewinns als Grundlage zur Be-
messung der Ausschüttungen an die Eigenkapitalgeber. In Abhängigkeit von 
der jeweiligen Rechtsform des Unternehmens werden im GmbHG, im AktG 
und im HGB die Ansprüche der Eigenkapitalgeber festgelegt, wobei an den 
handelsbilanziell ermittelten Gewinn angeknüpft wird. Deshalb wird das Pri-

12 Vgl. OHNE VERFASSER, Rechnungslegung, S. 599, m.w.N.; PELLENS, Jahresabschluß, 
S. 3 6 7 f . ; SCHNEIDER, B a n d 2 , S . 3 f . , 11 u. 3 1 ; WALZ, R e g u l i e r u n g , S . 9 0 ; v . WYSOCKI, 
Jahresabschluß, S. 991 f. Zur Rechnungslegung als Mittel zur Vermeidung von Konflik-
ten zwischen Managern, Anteilseignern und Gläubigern vgl. HUSER, Anlegerschutz, S. 8 
f. und insbes. PELLENS, Schutz, S. 77 f., m.w.N. und ders., Jahresabschluß, S. 368. 
13 Vgl. v. WYSOCKI, Jahresabschluß, S. 992. 
14 Eine Aufzählung der Zielsetzungen und Instrumente liefern bspw. BUSSE VON 
CÖLBE, Rechnungswesen, S. 601 f., m.w.N. und LÜCKE, Rechnungswesen, S. 1687. 
15 Vgl. BAETGE/THIELE, Schutz, S. 12 f.; WALZ, Regulierung, S. 95 und zu den ver-
schiedenen Adressaten noch BREKER, ET AL., Internationalisierung I, S. 142 und BUSSE 
VON CÖLBE, I n f o r m a t i o n , S . 17 f . 
16 Auf die Bedeutung der mit der Bilanzierung verfolgten Zwecke zur Beurteilung von 
Bilanzierungsregeln verweist schon ENGELS, Bewertung, S. 182; vgl. auch KRAWITZ, 
Vergleich A, S. 631. 
17 V g l . COENENBERG, J a h r e s a b s c h l u ß , S . 3 4 ; RÜCKLE, B e w e r t u n g , S . 1 9 2 . 
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märziel des HGB mit den Begriffen18 „Ausschüttungsbemessung"" oder auch 
„Zahlungsbemessung"20 bezeichnet.2' 

Dieses Ziel soll die Gläubiger und die (Mit-)Inhaber des Unternehmens 
schützen. Zum einen wird so das Gesellschaftsvermögen als Haftungsmasse 
ffir die Gläubiger gesichert. Zum anderen wird in Verbindung mit den jeweili-
gen Vorschriften zum Beschluß über den auszuschüttenden Gewinnanteil22, die 
willkürliche Kürzung dieser Größe durch das Management verhindert. Zudem 
werden aus der Gruppe der Gesellschafter die Minderheitsgesellschafter ge-
schützt, indem die Mehrheitsgesellschafter daran gehindert werden, ihre stär-
kere Position auszunutzen, wie es bei einem von den Gesellschaftern selbst 
erstellten Regelwerk möglich wäre.23 

Die Verfolgung des Ziels der Ausschüttungsbemessung erzeugt jedoch 
auch einen Konflikt zwischen den Interessen der Gläubiger (Schutz der Haf-
tungsmasse) und denen der Gesellschafter (Höhe der Ausschüttung). Während 
die Gläubiger eine eher niedrige Ausschüttung anstreben, sind die Gesell-
schafter u.U. an einer eher hohen Ausschüttung interessiert.24 

Das andere Ziel der Rechnungslegung nach dem HGB besteht in der Ver-
mittlung von Informationen über die Auswirkungen der Dispositionen in der 
abgelaufenen Periode. Die gegebenen Informationen sollen es den Gesell-
schaftern und den Gläubigern ermöglichen, sich vor einer Täuschung durch 
das Management zu schützen." 

'* Zur „Ausschüttungsbemessung" oder auch „Zahlungsbemessung" vgl. kritisch 
SCHNEIDER, Band 2, S . 84 f., der darauf hinweist, daß der ermittelte Gewinn nicht au-
tomatisch der ausschüttbare Betrag ist. Vielmehr kann dieser erheblich vom Gewinn 
abweichen. Er kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht - dies bspw. durch Auflö-
sung von Gewinnrücklagen aus Vorperioden - oder auch verringert werden. 
" Den Begriff „Ausschüttungsbemessungsfunktion" verwenden in diesem Zusammen-
hang bspw. MOXTER, Entwicklung, S. 63; SCHILDBACH, Jahresabschluß, S. 32 ff. und 
ders., US-GAAP, S. 11, wie auch V. WYSOCKI, Jahresabschluß, S. 993. 
20 Diesen Begriff verwenden bspw. BREKER, ET AL., Internationalisierung I, S. 142 und 
COENENBERG, Jahresabschluß, S. 36 f f . 
21 Zu den Zwecken der Rechnungslegung nach dem HGB vgl. BUSSE VON CÖLBE, In-
formation, S. 14; CLEMM, Zweckmäßigkeit, S. 132; COENENBERG, Jahresabschluß, S. 34 
ff . ; KRAWITZ, Vergle ich A, S. 631; PELLENS, Jahresabschluß, S. 367; RÜCK.LE, Bewer-
tung, S. 193. 
22 Diese Vorschriften sind im einzelnen: § 120 Abs. 1 HGB (für die OHG), § 167 Abs. 
1 HGB (für die KG), § 58 AktG (ffir die AG bzw. KGaA), § 29 Abs. 1 GmbHG (ffir die 
GmbH); vgl. dazu auch die Darstellung bei PELLENS, Jahresabschluß, S. 367. 
23 V g l . BEUTHIEN, S c h u t z , S . 5 3 ; COENENBERG, J a h r e s a b s c h l u ß , S . 3 6 ; PELLENS, J a h -
resabschluß, S. 367. 
24 Vgl. BAETGE/THIELE, Schutz, S. 1 4 f.; BEISSE, Grundprinzip, S. 7 8 ; EWERT, Anle-
gerschutz, S. 4 6 ; MOXTER, Entwicklung, S. 7 4 . ; SCHILDBACH, Jahresabschluß, S. 3 9 f f , 
spricht hier von „Eigner-Gläubiger-Konflikt". 
25 Vgl. COENENBERG, Jahresabschluß, S. 39 f., m.w.N.; PELLENS, Jahresabschluß, 
S. 367 f.; V. WYSOCKI, Jahresabschluß, S. 991 ff. COENENBERG sieht die Informations-
funktion als Primär- und die Ausschüttungsbemessung als Sekundärzweck. 
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